


Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht

Band 181

herausgegeben von

Rolf Stürner





Johannes Rübbeck

Das forum attractivum des 
Europäischen Insolvenzrechts

Reichweitenbestimmung des Art. 6 I EuInsVO

Mohr Siebeck



Johannes Rübbeck, geboren 1995; Studium der Rechtswissenschaft an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München; 2018 Erste Juristische Prüfung; seit 2018 Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht, Europäisches Privat- und 
Verfahrensrecht der Ludwig-Maximilians-Universität München; seit 2019 Rechtsreferendar 
am Oberlandesgericht München.

Gedruckt mit Unterstützung der Studienstiftung ius vivum, Kiel

Zugleich Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Juristischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München, Jahr 2020

ISBN 978-3-16-160165-1 / eISBN 978-3-16-160166-8
DOI 10.1628/978-3-16-160166-8

ISSN 0722-7574 / eISSN 2568-7255 (Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über http://dnb.dnb.de abrufbar.

©  2021 Mohr Siebeck Tübingen.  www.mohrsiebeck.com 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile is t urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außer halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes is t ohne Zus timmung des Verlags 
unzu lässig und s trafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Überset-
zung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Sys temen.

Das Buch wurde von epline in Böblingen aus der Times New Roman gesetzt, von Gulde Druck 
in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei 
Spinner in Ottersweier gebunden.

Printed in Germany.



Meinem Großvater, ersten Lehrer und wahren Freund





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde unter dem Titel „Das forum attractivum concur-
sus des Art. 6 I EuInsVO – Reichweitenbestimmung eines Gerichtsstands“ im 
Sommersemester 2020 von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München als Dissertation angenommen. Sie befindet sich auf dem 
Stand von Oktober 2019. Die nach der Einreichung bei der Fakultät erschienene 
Arbeit „Die Attraktivzustände des europäischen Insolvenzrechts“ von Daniela 
U. J. Bramkamp konnte lediglich am Rande noch Berücksichtigung finden.

Herzlich gedankt sei an dieser Stelle zuvörderst meinem Doktorvater, Herrn 
Professor Dr. Dr. h. c. Peter Kindler für die hervorragende Betreuung und die 
wertvollen Anregungen. Frau Professorin Dr. Beate Gsell danke ich für die 
zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die schöne Zeit als Mitarbeiter an 
ihrem Lehrstuhl. Ferner gilt mein Dank Herrn Professor Dr. Haimo Schack 
und der Studienstiftung ius vivum für die größzügige Förderung der Arbeit mit 
einem Druckkostenzuschuss sowie Herrn Professor Dr. Dres. h. c. Rolf Stürner 
für die Aufnahme in die Schriftenreihe.

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle die ganz erhebliche Untersüt-
zung dieser Arbeit durch mein privates Umfeld. Zu nennen sind hier zunächst 
Herr RiOLG Dr. Georg Winkel, LL.M. (NYU), Herr Ass. jur. Joseph V. Rum-
stadt und Herr Dipl.-Jur. Univ. Jonas Regener, die durch ihre fachlichen Anmer-
kungen maßgeblich zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben. Schließlich 
wäre die Arbeit ohne die enorme persönliche Unterstützung meiner Familie und 
meiner Freunde nicht realisierbar gewesen. Hervorzuheben ist dabei die ge-
duldige, verlässliche und liebevolle Begleitung durch meine Partnerin  Hannah 
Schuhmacher.

München, im Dezember 2020 Johannes Rübbeck
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Einführung

„Nicht alle Schuldner haben einen Vater wie Goriot. Freigebigkeit und edle Seelen gibt 
es im Reich des Marktes nicht gerade im Überfluss, denn die Händler entbehren der Vor-
teile, die es Delphine und Anastasie, den undankbaren und eitlen Töchtern, ermöglichten, 
auf Kosten ihres selbstlosen Vaters, der völlig ruiniert starb und dabei seine Nachkom-
menschaft pries, zu leben und sich in Schulden zu stürzen. Die Insolvenz eines Unter-
nehmens ist keine menschliche Komödie, aber die verzweifelten Verhaltensweisen der-
jenigen, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, gehen bis zu 
den Ursprüngen der Menschheit zurück. Das Recht versucht, die Tricks der säumigen 
Schuldner in Nöten zu bekämpfen, aber manchmal stößt es bei der Anwendung seiner 
Bestimmungen auf Schwierigkeiten […]“.1

Der vorstehende Gedanke gilt aufgrund der deutlich erhöhten Komplexität der 
einschlägigen Sachverhalte und Regelungen umso mehr im Fall einer grenz-
überschreitenden Insolvenz. Das internationale Insolvenzrecht spielt daher für 
den heutigen, globalisierten Wirtschaftsverkehr eine kaum zu überschätzende 
Rolle.2 Sowohl für den Schuldner als auch für die unter Umständen weltweit 
ansässigen Insolvenzgläubiger ist es von großer Bedeutung, dass gerade bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzen verlässliche Regelungen bestehen, die eine 
effiziente und interessengerechte Abwicklung der Krisensituation gewährleis-
ten. Es bedarf gerade einer umfassenden Bewältigung der Schwierigkeiten bei 
der Anwendung der maßgeblichen Bestimmungen.

Für den Bereich der Europäischen Union befinden sich diese in der novel-
lierten Europäischen Insolvenzverordnung, deren wesentliche Regelungen seit 
dem 26. Juni 2017 Anwendung finden.3 Mit ihr kam es zu einigen bedeuten-
den Reformen4 auf dem Gebiet des internationalen europäischen Insolvenz-

1 So die Einschätzung des Generalanwalts beim EuGH (Colomer), Schlussantrag v. 
16.10.2008 – C-339/07 („Christopher Seagon./.Deko Marty“) unter I 1. und 2., der auf den 
Roman Le Père Goriot von Honoré de Balzac aus dem in den Jahren 1834 und 1835 erschie-
nenen Romanzyklus La Comédie humaine anspielt.

2 Eine zunehmende Bedeutung des Rechtsgebiets konstatiert auch Herdegen, Internatio-
nales Wirtschaftsrecht, § 18 Rn. 1. Diese ergibt sich schon aufgrund der wachsenden Anzahl 
grenzüberschreitender Unternehmensverflechtungen, vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis), 
WISTA 2017, 29 Tabelle 1, wonach 2015 in Deutschland 27698 auslandskontrollierte Unter-
nehmen tätig waren, die einen Umsatz von 1357,6 Mrd. Euro erwirtschafteten.

3 Verordnung (EU) 2015/848, ABl. 2015 L 141, 19.
4 Eingehender hierzu Kindler/Sakka, EuZW 2015, S. 460 ff.; Parzinger, NZI 2016, 
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rechts im Vergleich zur Rechtslage unter der Vorgängerverordnung5. So wur-
den der Anwendungsbereich in sachlicher Hinsicht bemerkenswert erweitert6 
und ein europäisches Insolvenzregister7 eingeführt. Zudem konnten erhebliche 
Fortschritte auf dem Gebiet der internationalen Konzerninsolvenz erzielt wer-
den, indem diesem in der Praxis sehr bedeutenden Phänomen ein eigener Re-
gelungsabschnitt gewidmet wurde.8 Eine gehörige Relevanz besitzt des Wei-
teren die Präzisierung des Mittelpunktes der hauptsächlichen Interessen der 
Schuldner als Anknüpfungspunkt für die internationale Eröffnungszuständig-
keit im Hauptinsolvenzverfahren.9 Weitere Änderungen betreffen Sekundärin-
solvenzverfahren10 und eine organisatorische Vereinfachung der Forderungs-
anmeldung11.

Eine der signifikantesten Neuerungen ist indes sicherlich die Einfüh-
rung eines europaweiten internationalen forum attractivum concursus12 in 
Art. 6 I EuInsVO. Hiernach ist für ein Verfahren, welches unmittelbar aus dem 
Insolvenzverfahren hervorgeht und in engem Zusammenhang mit diesem steht, 
eine internationale Zuständigkeit in dem Staat gegeben, in dessen Hoheitsgebiet 
das Insolvenzverfahren nach Art. 3 EuInsVO eröffnet worden ist. Der Gesetz-
geber nahm sich mit dieser Neuregelung der (vermeintlichen) Lösung eines 
Problemfeldes an, welches die Gerichte und die Rechtswissenschaft schon seit 
vierzig Jahren beschäftigt.

Bereits im Jahr 1979, als die EuInsVO in ihrer heutigen Fassung noch in wei-
ter Ferne lag,13 äußerte der Europäische Gerichtshof sich erstmals zu Verfahren, 

S. 63 ff.; Albrecht, ZInsO 2015, S. 1077 ff.; Commandeur/Römer, NZG 2015, S. 988 ff.; Feh-
renbach, GPR 2016, S. 282 ff.; Garcimartín, ZEuP 2015, S. 694 ff.; Piekenbrock, KSzW 2015, 
S. 191 ff.; Thole, IPRax 2017, S. 213 ff.; Wenner, ZIP 2017, S. 1137 ff.; Weiss, Int. Insolv. 
Rev. 2015, S. 192 ff.

5 Verordnung (EG) 1346/2000, ABl. 2000 L 160, 1.
6 Die Verordnung erfasst nunmehr gem. ihres Art. 1 I auch vorinsolvenzliche Sanierungs-

verfahren und Verfahren in Eigenverantwortung. Dies ergibt sich für Sanierungsverfahren aus 
Art. 1 I UAbs. 1 EuInsVO, der Verfahren zur „Sanierung, Schuldenanpassung [und] Reorga-
nisation“ einbezieht. Die Erstreckung auf Verfahren in Selbstverwaltung hingegen folgt aus 
Art. 1 I UAbs. 1 lit. b EuInsVO, da in diesen Fällen stets „das Vermögen und die Geschäfte des 
Schuldners der Kontrolle oder Aufsicht durch ein Gericht unterstellt werden“.

7 S. Art. 25 EuInsVO.
8 Die Koordinations- und Kooperationspflichten der Insolvenzverwalter und Gerichte 

der – nach wie vor im Grundsatz voneinander unabhängigen – Insolvenzverfahren wurden er-
heblich ausgebaut, s. Art. 56 ff. EuInsVO, was vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Ver-
flechtungen mehr als überfällig erscheint.

9 So erfolgt erstmals eine eingehende gesetzliche Definition des COMI in Art. 3 I UAbs. 1 
S. 2 EuInsVO dahingehend, dass dies der Ort ist, an dem der Schuldner gewöhnlich der Ver-
waltung seiner Interessen nachgeht und der für Dritte feststellbar ist.

10 S. Art. 34 ff. EuInsVO.
11 S. Art. 53 S. 2, 54 III, 88 EuInsVO.
12 Lat. für „anziehender Gerichtsstand des Konkurses/der Insolvenz“; der Begriff findet 

sich bereits bei Trunk, Internationales Insolvenzrecht, S. 378.
13 Zu dieser Zeit stand lediglich ein Entwurf für einen multilateralen Staatsvertrag zum 
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die unmittelbar aus einem Insolvenzverfahren hervorgehen und in engem Zu-
sammenhang mit diesem stehen.14 Diese Verfahren, die auch als Annex- oder 
insolvenzbezogene Einzelverfahren bezeichnet werden, so der Gerichtshof da-
mals, seien nicht vom Anwendungsbereich des Übereinkommens über die ge-
richtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen15 erfasst.16

Bereits diese Grundsatzentscheidung, der vierzig Jahre mitunter lebhafter 
Diskussion folgten,17 zeigte, dass es sich um ein typisches Problem bei der 
rechtlichen Integration innerhalb der Europäischen Union handelt. Wie ist mit 
erheblichen Divergenzen innerhalb der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen 
bei der Rechtsvereinheitlichung umzugehen? Besteht ein ausreichender poli-
tischer Wille, gegebenenfalls auf die Übernahme eigener Rechtstraditionen zu 
verzichten?

Die Entscheidung warf zwei in rechtlicher Hinsicht entscheidende Folge-
fragen auf: Zum einen blieb offen, welcher Normkomplex für die vom Euro-
päischen Gerichtshof definierten Verfahren nunmehr gelte, denn es wurde ja 
lediglich festgestellt, dass das EuGVÜ für sie gerade nicht gilt.18 Zum anderen 
blieb ungeklärt, welche Verfahren nun konkret als solche im obigen Sinne an-
zusehen waren. Die erste Frage hat sich mit der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs in der Rechtssache „Deko Marty“19 und der folgenden Einführung 
des Art. 6 I EuInsVO nunmehr völlig erübrigt,20 was gewiss zu einem leichten 
Gewinn an Rechtssicherheit führt.21

Internationalen Insolvenzrecht, sog. „Vorentwurf eines Übereinkommens über den Konkurs, 
Vergleiche und ähnliche Verfahren“ (abgedruckt in KTS 1971, S. 167 ff.), im Raum, welcher 
jedoch aufgrund des fehlenden politischen Konsenses nicht abgeschlossen wurde. Die Euro-
päische Integration auf dem Gebiet des Insolvenzrechts stand mit anderen Worten also noch 
in den Kinderschuhen.

14 EuGH, Urt. v. 22.2.1979 – Rs. 133/78 („Gourdain./.Nadler“).
15 Die Nachfolge dieses völkerrechtlichen Vertrags trat 2002 die Brüssel I-VO an, welche 

2015 ihrerseits von der Brüssel Ia-VO abgelöst wurde.
16 EuGH, Urt. v. 22.2.1979 – Rs. 133/78 („Gourdain./.Nadler“) Rn. 7.
17 S. nur Hau, KTS 2009, S. 382 (386) oder bereits früher die abschließende Stellungnah-

me der Sonderkommission des Deutschen Rates für internationales Privatrecht vom 23.5.1981, 
in: Kegel, Vorschläge und Gutachten zum Entwurf eines EG-Konkursübereinkommens, S. 411.

18 Vorgeschlagen wurden im Wesentlichen drei Lösungsmöglichkeiten: Zum einen die An-
wendung der Brüssel I-VO, zum anderen eine (analoge) Anwendung des Art. 3 EuInsVO a. F. 
und schließlich die Anwendung der nationalen Zuständigkeitsregelungen, s. zum damaligen 
Streitstand ausführlich Willemer, S. 60–102 sowie Geimer, in: Geimer/Schütze, Europäisches 
Zivilverfahrensrecht, Art. 1 VO (EG) Nr. 44/2001 Rn. 128, 130–133, der sich für erstere Lö-
sung ausspricht.

19 EuGH, Urt. v. 12.2.2009 – C-339/07 („Christopher Seagon./.Deko Marty“).
20 Anders als noch bei Willemer, S. 60–102; Waldmann, S. 131–155, Strobel, S. 102–116 

und Lorenz, S. 56–130 hat diese Frage heutzutage keine wissenschaftliche Relevanz mehr, so-
dass tiefergehende Ausführungen hierzu entbehrlich sind.

21 Vgl. Kindler/Wendland, RIW 2018, S. 245 (257).


